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Friedhofssatzung der Stadt Offenburg 
 
vom Gemeinderat beschlossen am 27.03.2017 
 
 

Friedhofssatzung der Stadt Offenburg 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
 

Bereich der Friedhofssatzung 
 

(1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Stadt Offenburg gelege-
nen und von ihr verwalteten Friedhöfe: 

 
a) Alter Friedhof (Waldbachfriedhof) 
b) Stadtfriedhof Weingarten 
c) Friedhöfe Ortsteil Bohlsbach (neu/alt) 
d) Friedhof Ortsteil Bühl 
e) Friedhof Ortsteil Elgersweier 
f) Friedhof Ortsteil Griesheim 
g) Friedhof Ortsteil Rammersweier 
h) Friedhof Ortsteil Waltersweier 
i) Friedhof Ortsteil Weier 
j) Friedhof Ortsteil Windschläg 
k) Friedhof Ortsteil Zunsweier 
l) Friedhof Ortsteil Zell-Weierbach 

 
(2) Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Offenburg. Sie dienen der 

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Offen-
burg waren sowie in der Stadt Offenburg verstorbenen oder tot aufgefundenen 
Personen ohne oder mit unbekanntem Wohnsitz.  

 Außerdem dürfen auf den Friedhöfen Verstorbene bestattet werden, die ein 
Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besitzen. Die Bestattung 
anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Stadt Offenburg. 

 
 

§ 2 
 

Bestattungsbezirke 
 

(1) Das Stadtgebiet wird in Bestattungsbezirke eingeteilt. 
 

(2) Die Bestattungsbezirke der Friedhöfe umfassen das Gebiet der Stadt Offenburg 
vor der Gebietserweiterung durch den Anschluss der Umlandgemeinden im 
Rahmen der Ortschaftsverfassung und das jeweilige Gebiet folgender Stadtteile 
der Stadt Offenburg: 

 
 Bohlsbach, Bühl, Elgersweier, Griesheim, Rammersweier, Waltersweier, Weier, 

Windschläg, Zell-Weierbach/Fessenbach und Zunsweier. 
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(3) Die Verstorbenen werden auf dem Friedhof des Bestattungsbezirks bestattet, in 

dem sie zuletzt ihren Wohnsitz hatten. Etwas anderes gilt, wenn 
 

a) ein Nutzungsrecht an einer bestimmten Grabstätte auf einem anderen 
Friedhof besteht 

 
b) Eltern, Kinder oder Geschwister auf einem anderen Friedhof bestattet 

sind 
 
c) der Verstorbene in einer Grabstätte ohne besondere Gestaltungsvor-

schriften beigesetzt werden soll oder solche Grabstätten auf dem 
Friedhof des Bestattungsbezirks nicht zur Verfügung stehen 

 
d) Auf begründeten Antrag kann die Beisetzung in einem anderen Bestat-

tungsbezirk der Stadt Offenburg genehmigt werden. 
 

 
(4) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die Bestattung 

auch für die Beisetzung von Urnen. 
 
 

§ 3 
 

Entwidmung oder Außerdienststellung 
 

(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können aus wichtigem öffentlichem Grund außer 
Dienst gestellt oder entwidmet werden. 

 
(2) Durch die Außerdienststellung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen aus-

geschlossen. Soweit durch Außerdienststellung das Recht auf weitere Bestat-
tungen in Wahl- oder Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird dem Nutzungsbe-
rechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungs-
falls auf Antrag eine andere Wahl- bzw. Urnenwahlgrabstätte auf einem ande-
ren Friedhof zur Verfügung gestellt. 

 
(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der 

Toten verloren. Die in Einzel- oder Urneneinzelgrabstätten Bestatteten werden 
- falls die Ruhefrist noch nicht abgelaufen ist, die in Wahl- oder Urnenwahl-
grabstätten Bestatteten werden - falls die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen 
ist - auf Kosten der Stadt in andere Grabstätten umgebettet. Die in Reihen-
grabstätten Bestatteten werden bis zum Ablauf der Ruhezeit wieder in Reihen-
grabstätten bestattet. 

 
(4) Außerdienststellung und Entwidmung werden öffentlich bekanntgemacht. 
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II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
 

Öffnungszeiten 
 

(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekanntgegebenen Zeiten 
für den Besuch geöffnet. 

 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten von Friedhöfen oder einzelner 

Friedhofteile aus besonderem Anlass vorübergehend untersagen. 
 
 

§ 5 
 

Verhalten auf den Friedhöfen 
 

(1) Jedermann hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. Den Anordnungen des aufsichtsbefugten Friedhofpersonals ist Fol-
ge zu leisten. 

 
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener  

betreten. 
 

(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet: 
 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Kinderwagen, Roll-
stühle, Rollatoren und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für 
den Friedhof zugelassenen oder gemäß § 6 Abs. 7 anzeigepflichtigen 
Gewerbetreibenden, zu befahren 

 
b) das Anbieten von Waren aller Art, insbesondere von Blumen, Kränzen 

und Grabsteinen, das Verteilen oder Anbringen von Druckschriften und 
Ähnlichem sowie das Anbieten von Diensten aller Art 

 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattungsstelle stö-

rende Arbeiten auszuführen 
  
d) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu ver-

unreinigen oder zu beschädigen 
 
e) fremde Gräber oder Anlagen zu betreten und Blumen, Sträucher und 

Zweige abzureißen 
 
f) das Beschädigen oder Beschmutzen von Denkmälern oder Umfas-

sungsmauern sowie das Ablegen von Abraum außerhalb der hierfür 
vorgesehenen Plätze 

 
g) Tiere mitzubringen - ausgenommen Blindenhunde 
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h) die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video- und Fotoauf-
nahmen - außer zu privaten Zwecken 

 
i) zu Lärmen, zu Spielen sowie zu Lagern 

 
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck 
des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

 
(4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende 

Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung, sie sind 
spätestens 4 Tage vorher anzumelden. 

 
(5) Auf den Friedhöfen dürfen Arbeiten nur an Werktagen zu den Öffnungszeiten 

vorgenommen werden. Hiervon ausgenommen sind kleinere Arbeiten wie Ord-
nen und Gießen von Pflanzen und Arbeiten, die zur Behebung einer akuten 
Verkehrsgefährdung ausgeführt werden müssen. 

 
(6) Auf Verlangen des Friedhofpersonals ist die Berechtigung zur Vornahme von 

Arbeiten an den Grabstätten durch Vorlage einer entsprechenden schriftlichen 
Erklärung des Grabbenutzungsberechtigten nachzuweisen. 

 
(7) Sämtliche Besucher der Friedhöfe, auch Gärtner und andere Arbeiter, haben 

den Anordnungen der Friedhofsverwaltung Folge zu leisten. Wer deren Anord-
nungen zuwider handelt wird verwarnt, nötigenfalls aus dem Friedhof verwie-
sen. 

 
 

§ 6 
 

Gewerbetreibende 
 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige auf den Friedhöfen Gewerbetrei-
bende bedürfen der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung. Die 
Zulassung kann für einen Zeitraum von 3 Jahren oder für einzelne Arbeiten er-
teilt werden. 

 
(2) Die Zulassung darf nur versagt werden, wenn dem Antragsteller die für die 

Ausübung der Tätigkeit auf den Friedhöfen erforderliche fachliche Eignung o-
der persönliche Zuverlässigkeit fehlt. 

 
(3) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedsstaat der Eu-

ropäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig 
sind, haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof anzuzeigen. Das 
Verwaltungsverfahren kann über eine einheitliche Stelle nach dem Verwal-
tungsverfahrensgesetz des Landes Baden-Württemberg abgewickelt werden.  

 
(4) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur während den von der 

Friedhofsverwaltung festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. Hierzu dürfen 
die Friedhofswege mit geeigneten, geräuscharmen Fahrzeugen im Schritttem-
po befahren werden.  
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(5) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den 

Friedhöfen nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen 
sie nicht behindern. Bei Beendigung oder Unterbrechung der Tagesarbeit sind 
die Arbeitsplätze wieder in einen ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zu-
stand zu versetzen. Die Gewerbetreibenden dürfen - ausgenommen Gärtner - 
auf den Friedhöfen keinerlei Abraum ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen 
nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden.  

 
(6) Firmenbezeichnungen der Gewerbetreibenden auf Grabstätten oder an Grab- 

malen sind unauffällig, nicht auf der Vorderseite des Grabmals und bis zu einer 
maximalen Größe von 40 cm² zulässig. 

 
(7) Alle Gewerbetreibenden sowie ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung 

und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden 
haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen. 

 
(8) Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Abs. 4 bis 6 verstoßen o-

der bei denen die Versagungsgründe des Abs. 2 ganz oder teilweise gegeben 
sind, kann die Friedhofsverwaltung nach zweimaliger schriftlicher Abmahnung 
die Zulassung auf Zeit oder Dauer entziehen. Bei einem schwerwiegenden 
Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 

 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
 

Allgemeines 
 

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Stadt Offen-
burg bzw. der zuständigen Ortsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind 
die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 

 
(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstät-

te/Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Bestattun-

gen erfolgen an Werktagen. Wünsche innerhalb dieses Zeitrahmens durch die 
Hinterbliebenen und Geistlichen werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 

 
(4) Erdbestattungen und Einäscherungen sollen in der Regel spätestens 96 Stun-

den nach Eintritt des Todes erfolgen. Aschen müssen spätestens 2 Monate 
nach der Einäscherung beigesetzt werden, andernfalls werden sie auf Kosten 
des Bestattungspflichtigen in einer Urneneinzelgrabstätte beigesetzt.  
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§ 8 
 

Beschaffenheit der Särge und Urnen 
 

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsi-
ckern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sie dürfen nicht aus schwer zer-
setzbaren Materialien hergestellt sein, soweit anderes nicht ausdrücklich vor-
geschrieben ist. 

 
(2) Die Särge sollen höchstens 2,00 m lang, 0,70 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m 

breit sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

 
(3) Die Beschaffenheit der Urnen bei Baumbestattungen muss aus biologisch ab-

baubarem Material bestehen. 
 
 

§ 9 
 

Ausheben der Gräber 
 

(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder ver-
füllt. 

 
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis 

zur Oberkante des Sarges mindestens 0,80 m, bis zur Oberkante der Urne 
mindestens 0,40 m. 

 
(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m 

starke Erdwände getrennt sein. Die Friedhofsverwaltung kann in besonderen 
Fällen Abweichungen zulassen. 

 
(4) Bei der Zubestattung hat der Nutzungsberechtigte Grabzubehör vorher entfer-

nen zu lassen. Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente, 
Pflanzen oder Grabzubehör durch die Friedhofsverwaltung entfernt werden 
müssen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den Nutzungsberechtig-
ten der Friedhofsverwaltung zu erstatten. Ansprüche auf eine Wiederverwen-
dung und Aufbewahrung bestehen nicht.  

 
 

§ 10 
 

Ruhezeit 
 

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt: 
 

a) auf allen Friedhöfen    20 Jahre 
 

b) für Kinder      20 Jahre 
 

c) im islamischen Grabfeld    30 Jahre 
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§ 11 

 
Umbettungen 

 
(1)   Die Ausgrabung und Umbettung von Leichen und Aschen bedarf unter Beach-

tung sonstiger gesetzlicher Vorschriften der vorherigen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung und wird grundsätzlich von dieser durchgeführt. 

 
(2)   Bei Urnenbaumbestattungen wird eine Umbettung der biologisch abbaubaren 

Urne nicht gestattet. 
 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 12 
 

Allgemeines 
 

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofeigentümers. An ihnen können 
Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. 

 
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 

 
a) Reihengrabstätten 
b) Urnenreihengrabstätten 
c) Wahlgrabstätten 
d) Urnenwahlgrabstätten 
e) Baumurnengrabstätten als Reihengrab, Partnergrab oder Urnenhaine 
f) Kindergräber 
g) Ehrengrabstätten 

 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechts an einer der Lage 

nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 
 

(4) Die Friedhofsverwaltung führt eine Namens- und Wahlgräberkartei sowie 
zeichnerische Unterlagen (Gesamtplan und Belegungsplan), die Friedhofsauf-
seher das Beerdigungsbuch. Diese Unterlagen können bei berechtigtem Inte-
resse von jedermann kostenlos eingesehen werden. 

 
 

§ 13 
 

Reihengrabstätten 
 

(1) Auf den Friedhöfen werden Reihengrabstätten und Rasenreihengrabstätten für 
Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen bereitgestellt. Die Grabstätten wer-
den erst im Todesfall innerhalb des zur Belegung heranstehenden Gräberfelds 
der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit abgegeben. Ein Wiedererwerb des 
Nutzungsrechts an der Einzelgrabstätte ist nicht möglich.  
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(2) Es gelten grundsätzlich folgende Ca.-Maße 
a) Erdbestattungen 

  für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr 
Länge 2,10 m 
Länge 2,30 m                     ab Neuanlage von Grabfeldern 
Breite 1,00 m 
 

  für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
Länge 1,30 m 
Breite 0,60 m 
 

b) Aschenbeisetzungen 
Länge 1,00 m 
Breite 0,60 m 

 
(3) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche/Urne beigesetzt werden. Es ist 

jedoch zulässig, in einem Reihengrab für Erdbestattungen die Leiche eines 
Kindes unter einem Jahr und eines Familienangehörigen oder die Leiche von 
gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 10 Jahren zu bestatten. 

 
(4) Die Gräber sind spätestens 3 Monate nach der Bestattung bzw. Beisetzung 

würdig herzurichten und bis zum Ablauf der Ruhezeit instandzuhalten. Ge-
schieht dies trotz Aufforderung nicht, so können sie durch die Friedhofsverwal-
tung auf Kosten des Verpflichteten eingeebnet und eingesät werden. 

 
(5) Das Abräumen von Reihengräbern oder Teilen von ihnen wird drei Monate vor 

Ablauf der Ruhezeit öffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffen-
den Grabfeld bekanntgegeben. 

 
(6) Für die Friedhöfe der übrigen Bestattungsbezirke werden die Grabstätten nach 

den bisherigen Gepflogenheiten bereitgestellt. 
 
 

§ 14 
 

Wahlgrabstätten 
 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für 
die Dauer der Ruhefrist verliehen wird. Der Erwerb bzw. die Verlängerung ei-
nes Nutzungsrechts ist nur auf Antrag und bei mehreren Grabstellen nur für die 
gesamte Wahlgrabstätte gleichmäßig möglich. Es besteht kein Anspruch auf 
Verleihung oder Verlängerung von Nutzungsrechten an einer bestimmten 
Grabstätte bzw. auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 

 
(2) In den Friedhöfen können zur Verfügung gestellt werden: 
 

a) Erdbestattungswahlgräber (Einzel-/Doppel-/Familien- und Etagengräber) 
b) Urnenwahlgräber 

 
Wahlgrabstätten werden in den Ortsteilen Bühl, Elgersweier, Griesheim, Wal-
tersweier und Weier der Reihe nach angelegt. 
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Urnenwahlgrabstätten können außer in Grabfeldern auch in Mauern, Terras-
sen und Hallen eingerichtet werden, sofern vorhanden. 
 
Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist unbeschadet der in § 15 getroffenen 
Regelung nicht zulässig. 
 

(3) Erdbestattungswahlgräber werden in der Regel mit folgenden Maßen angelegt: 
Erwachsene: Länge 2,40 m, Breite 1,00 m  
Die Friedhofsverwaltung kann Änderungen zulassen. 

 
(4) Bei größeren Grabstätten beträgt die Länge bis zu 2,70 m, die Breite 1,30 m 

pro weiterem Grab. Bei der Tiefe von 2,00 m dürfen nicht mehr als zwei Lei-
chen übereinander bestattet werden. Kinder unter 10 Jahren zählen dabei als 
eine erwachsene Person. 

 
(5) Urnenwahlgrabstätten werden in der Regel mit folgenden Maßen angelegt: 

Länge 1,00 m, Breite 0,80 m 
Die Friedhofsverwaltung kann Änderungen zulassen. 
 

(6) In einer Urnenwahlgrabstätte können bis zu vier Urnen, in einem Urnenwahl-
grab als Baumgrab und als Rasengrab jeweils bis zu zwei Urnen, beigesetzt 
werden. Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. 

 
(7) Das Nutzungsrecht ist mindestens für die Dauer der Ruhezeit zu erwerben und 

beginnt erst nach Zahlung der fälligen Gebühr und Aushändigung der Er-
werbsurkunde. 

 
(8) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird der jeweilige Nutzungsberechtigte ei-

nen Monat vorher schriftlich hingewiesen. Falls er nicht bekannt oder nicht oh-
ne Weiteres zu ermitteln ist, erfolgt eine öffentliche Bekanntmachung und ein 
einmonatiger Hinweis auf der Grabstätte. 

 
(9) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ru-

hefrist die Nutzungszeit nicht überschreitet oder ein Nutzungsrecht mindestens 
für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhefrist wieder erworben wurde. 

 
(10) Der Nutzungsberechtigte soll für den Fall seines Ablebens seinen Nachfolger 

im Nutzungsrecht bestimmen. Dieser ist aus dem nachstehend genannten 
Personenkreis zu benennen. Wird keine Regelung getroffen, so geht das Nut-
zungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbe-
nen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über: 
 

a) auf den überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner, 
und zwar auch dann, wenn es Kinder aus einer früheren Ehe gibt 

b) auf eheliche und nichteheliche Kinder sowie Adoptivkinder 
c) auf die Stiefkinder 
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter und Mütter 
e) auf die Eltern 
f) auf die Geschwister 
g) auf die Stiefgeschwister 
h) auf die nicht unter a) – g) fallenden Erben  
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Steht das Nutzungsrecht mehreren Angehörigen gleichberechtigt zu, so sind 
sie verpflichtet denjenigen zu benennen, der zur Ausübung des Nutzungs-
rechts in eigenem Namen berechtigt sein soll. Können diese keine Einigung 
erzielen, geht das Nutzungsrecht innerhalb b) – d) und f) – g) auf den Ältesten 
von ihnen über. 
 

(11) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf 
sich umschreiben zu lassen. Des Weiteren ist er dazu verpflichtet, die Ände-
rung seiner Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 

 
(12) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben 

werden, an teilbelegten Grabstätten jedoch erst nach Ablauf der letzten Ruhe-
zeit. 

 
(13) Ist kein Rechtsnachfolger vorhanden, so fällt die Grabstätte formlos ohne Auf-

gebotsverfahren an die Stadt zurück. 
 
(14) Wahlgräber müssen spätestens drei Monate nach Erwerb des Nutzungsrechts 

und nach jeder weiteren Bestattung gärtnerisch angelegt und während der 
Dauer des Nutzungsrechts in gutem Pflegezustand gehalten werden.  

 
 

§ 15 
 

Grüfte 
 
(1) Familiengrabstätten (Wahlgrabstätten im Sonderfeld) nach § 14 können an den 

vorgesehenen Stellen mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung als Grüfte 
ausgebaut und überbaut werden. 

 
(2) Die in den Grüften aufgestellten Särge müssen in Abweichung von § 8 mit 

dicht schließenden, verschlossenen und dauerhaften Einsätzen versehen sein. 
 

(3) Auf den Friedhöfen sind Grüfte gem. § 1 Abs. 1 a) sowie c) bis l) nicht ge-
stattet. 

 
 

V. Grabmale und sonstige Grabausstattungen 
 

§ 16 
 

Auswahlmöglichkeit 
 

(1) Auf dem Stadtfriedhof Weingarten werden Grabfelder mit allgemeinen und 
Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften eingerichtet. 

 
(2) Bei der Zuweisung einer Grabstätte bestimmt der Antragsteller, ob diese in ei-

nem Grabfeld mit allgemeinen oder mit besonderen Gestaltungsvorschriften 
liegen soll. Entscheidet er sich für ein Grabfeld mit besonderen Gestaltungs-
vorschriften, so besteht auch die Verpflichtung, die in Belegungs- und Grab-
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malplänen für das Grabfeld festgesetzten, über § 17 hinausgehenden Gestal-
tungsvorschriften einzuhalten. Wird von dieser Auswahlmöglichkeit nicht oder 
nicht rechtzeitig vor der Bestattung Gebrauch gemacht, so kann die Friedhofs-
verwaltung die Bestattungen am Grabfeld mit allgemeinen Gestaltungsvor-
schriften durchführen lassen. 

 
(3) Diese Vorschrift gilt nicht für die Friedhöfe gem. § 1 Abs. 1 a) und c) bis l). 

 
(4) Für den Waldbachfriedhof gelten die Regelungen von § 19, Grabfelder mit be-

sonderen Gestaltungsvorschriften, entsprechend.  
 
 

VI. Gestaltung der Grabstätten 
 

§ 17 
 

Generelle Regelungen 
 
(1) Jede Grabstätte ist - unabhängig von der besonderen Anforderung für Abtei-

lungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften - so zu gestalten und so an die 
Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Tei-
len und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 

 
(2) Einfassungen müssen aus Pflanzen, Betonstein oder Naturstein bestehen. Alle 

anderen Materialien sind unzulässig. Die Höhe der Steineinfassung darf 6 cm 
nicht überschreiten. Plattengrößen und Versiegelungsflächen richten sich im 
Übrigen nach § 18 der Satzung.  

 
(3) Offene Grabflächen, welche für eine Bepflanzung vorgesehen sind, können 

auch mit Natursteinsplitt, Kies oder Schotter belegt werden. 
 
(4) Es ist wünschenswert, dass Grabmale, Einfassungen oder sonstige Grabaus-

stattungen aufgestellt werden, die nachweislich in der gesamten Wertschöp-
fungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des Übereinkommens 
über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimms-
ten Formen der Kinderarbeit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO-
Konvention182) hergestellt worden sind.  

 
 

§ 18 
 

Grabfelder mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften 
 

(1) Die Grabfelder auf den Friedhöfen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften un-
terliegen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung 
keinen besonderen Anforderungen, unabhängig von den nachfolgenden Fest-
setzungen. 

 
(2) Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen der Würde des Ortes ent-

sprechen. 
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(3) Die Grabmale dürfen folgende maximalen Maße haben: 
 

1. Stehende Grabmale         Max. Höhe    Max. Breite 
 
Erdbestattungsreihengrab 1,60 m       0,80 m 
Kindergrab 1,20 m       0,60 m 
Urnenbestattungsreihengrab 1,20 m       0,60 m 
Erdbestattungswahlgrab 1,60 m       0,80 m 
2-stelliges Erdbestattungswahlgrab 2,20 m       1,60 m 
3-oder mehrstelliges  
Erdbestattungswahlgrab 2,40 m       2,40 m 
Urnenbestattungswahlgrab 1,20 m       0,80 m 

 
Die Grabmal-Mindeststärke beträgt 12 cm; für Grabmale ab einer Höhe von 
1,20 m mindestens 10 % der Höhe. 
 
2. Liegende Grabmale 
Bei Erdbestattungsgräbern, Urnenbestattungsreihengräbern und Urnenbestat-
tungswahlgräbern dürfen liegende Grabmale oder Abdeckungen maximal 70 % 
der Grabfläche betragen. 
Bei 2-stelligen Erdbestattungswahlgräbern dürfen liegende Grabmale maximal 
(Länge x Breite) 2,00 x 1,40 m und bei 3-stelligen Erdbestattungswahlgräbern 
maximal 2,00 x 1,80 m betragen. 

 
(4) Eine durch die Bepflanzung der Grabstätte hervorgerufene teilweise Über-

wachsung von Grababdeckungen und durch die Stadt bepflanzte Zwischen-
wege sind zu dulden, die auf der Grababdeckung angebrachte Beschriftung 
soll jedoch von der Überwachsung freigehalten werden. 

 
(5) a) Auf dem Friedhof Bühl dürfen liegende Grabmale oder Abdeckungen bei 

Erdbestattungen maximal 70 % der Grabfläche betragen. Urnengräber kön-
nen zu 100 % abgedeckt werden. 

 
b) Auf dem Friedhof Weier dürfen liegende Grabmale oder Abdeckungen bei 
Erdbestattungen maximal 70 % der Grabfläche betragen. Eine Kombination 
aus liegenden Grabmalen oder Abdeckungen und stehenden Grabmalen ist mit 
einer Gesamtansichtsfläche aller Grabelemente bis maximal 70 % der Grab-
fläche möglich.  
 
Urnengräber können maximal 70 % der Grabfläche abgedeckt werden. 
 
c) Auf dem Friedhof Rammersweier dürfen Grabmale folgende maximalen  
    Maße haben: 
 

1. Stehende Grabmale         Max. Höhe    Max. Breite 
    Erdbestattungsreihengrab 1,20 m       0,70 m 
    Kindergrab 0,90 m       0,60 m 
    Urnenbestattungsreihengrab 0,90 m       0,60 m 
    Erdbestattungswahlgrab 1,20 m       0,70 m 
    2-stelliges Erdbestattungswahlgrab 1,20 m       1,40 m 
    Urnenbestattungswahlgrab 0,90 m       0,60 m 
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2. Liegende Grabmale 
Liegende Grabmale oder Abdeckungen bei Erdbestattungen dürfen maximal 
70 % der Grabfläche betragen.  

 
3. Kombination von stehenden und liegenden Grabmalen 
Eine Kombination aus stehenden und liegenden Grabmalen oder Abde-
ckungen ist mit einer Gesamtansichtsfläche aller Grabelemente bis maximal 
70 % der Grabfläche möglich.  

 
4. Urnengräber 
Bei Urnengräbern gilt die vorgenannte Regelung, erweitert auf max. 100 % 
der Grabfläche. 

 
(6) Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung bzw. der zu-

ständigen Ortsverwaltung. 
 
 

§ 19 
 

Grabfelder mit besonderen Gestaltungsvorschriften 
 

(1) Über die Vorschriften des § 18 hinaus müssen in diesen Grabfeldern die 
Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen in ihrer Gestaltung, Bearbei-
tung und Anpassung an die Umgebung den nachfolgenden besonderen Anfor-
derungen entsprechen. In den Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvor-
schriften sind nur Wahlgrabstätten zulässig. 

 
(2) Für Grabmale dürfen Natur- und Kunststeine sowie Holz und geschmiedetes 

oder gegossenes Metall verwendet werden. 
 
(3) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten: 

 
a) Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorder-

seite des Grabmals angebracht sein und sind nur bis zu einer maxi-
malen Größe von 40 cm² zulässig. 

 
b) Als liegende Grabmale sind nur Kissensteine bis zu einer Größe von 

höchstens 0,35 m² zulässig. Die Mindeststärke muss 10 cm betragen. 
 
 

§ 20 
 

Zustimmungserfordernis 
 
(1) Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen, 

schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung bzw. der jeweiligen Orts-
verwaltung der Friedhöfe gem. § 1 Abs. 1 c) bis l). Auch provisorische Grab-
male sind zustimmungspflichtig, sofern sie größer als 0,15 x 0,30 m sind. Der 
Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabzuweisung vorzulegen, bei 
Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen. 
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(2) Den Anträgen sind 2-fach beizufügen: 

 
a) der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 

unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der 
Schrift, der Ornamente und das Symbol sowie der Fundamentierung 

b) soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, 
der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter der Angabe 
des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der An-
ordnung 

 
In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:10 oder 
das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt 
werden. 

 
(3) Die Errichtung von Grabmalen und jede Veränderung aller sonstigen baulichen 

Anlagen bedürfen ebenfalls der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

 
(4) Als nicht zustimmungspflichtige, provisorische Grabmale sind die ortsüblichen 

Holzkreuze zulässig und sollen nicht länger als 24 Monate nach der Bestattung 
oder Beisetzung verwendet werden.  

 
 

§ 21 
 

Anlieferung, Standsicherheit, Unterhaltung 
 

(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen ist der Friedhofsverwaltung der genehmig-
te Aufstellungsantrag vorzulegen. 

 
(2) Die Grabmale sind so anzuliefern, dass sie am Friedhofseingang von der 

Friedhofsverwaltung überprüft werden können. 
 

(3) Für das Fundamentieren und Versetzen von Grabmalen gelten die Richtlinien 
des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbild-
hauerhandwerks in der jeweiligen neuesten Fassung. Grabmale sind so zu 
fundamentieren und zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und 
auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken 
können. 
 

(4) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in gutem und 
verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist bei Reihengrab-
stätten und Urnenreihengrabstätten der Verfügungsberechtigte, bei Wahlgrab-
stätten und Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte. 
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(5) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen 
oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen 
verpflichtet, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Bei Gefahr 
im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten der Verantwortlichen Si-
cherungsmaßnahmen (z. B. Umlegung von Grabmalen) treffen. Wird der ord-
nungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung 
nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die 
Friedhofsverwaltung dazu auf Kosten des Verantwortlichen berechtigt. Sie 
kann das Grabmal oder Teile davon entfernen. Die Stadt ist verpflichtet, diese 
Gegenstände 3 Monate aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt 
oder über das Einwohnermeldeamt nicht zu ermitteln, genügen als Aufforde-
rung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstät-
te, das für die Dauer von 6 Wochen aufgestellt wird. Die Verantwortlichen sind 
für jeden Schaden haftbar, der durch das Umstürzen von Grabmalen oder 
Grabmalteilen verursacht wird. Sie haben die Stadt von Ansprüchen Dritter 
freizustellen. 

 
 

§ 22 
 

Kulturdenkmale und erhaltenswerte Grabmale und Grabstätten 
 

Grabmale und Grabstätten, die aufgrund ihrer Form und Geschichte aus künstleri-
schen, heimatgeschichtlichen, gestalterischen und sepulkralgeschichtlichen Gründen 
als erhaltenswert eingestuft sind und für die Eigentümlichkeit des jeweiligen Fried-
hofs Bedeutung haben, werden in einem Verzeichnis geführt und den Grabbenut-
zungsberechtigten bekanntgegeben.  
Ohne Genehmigung der Stadt dürfen sie auch nach Ablauf des Grabbenutzungs-
rechts weder entfernt noch abgeändert werden.  
Die Gestaltung dieser Grabmale/Grabstätten obliegt der Stadt Offenburg.  
Grabmale und Grabstätten, die aus künstlerischen, heimatgeschichtlichen, gestalte-
rischen und sepulkralgeschichtlichen Gründen als Kulturdenkmale gem. § 2 Denk-
malschutzgesetz Baden-Württemberg eingestuft sind, sind grundsätzlich zu erhalten. 
Die Liste der Kulturdenkmale kann bei der Friedhofsverwaltung eingesehen werden.  
Veränderungen an diesen Grabmalen sind über die Friedhofsverwaltung mit den 
Denkmalschutzbehörden abzustimmen. Ergänzungen von Schriften (Namensergän-
zungen, Sterbedaten etc.) fallen nicht unter diese Vorschrift, wenn sie in der auf dem 
Grabstein vorhandenen Schriftform und Schriftgröße ausgeführt werden. Sie sind 
jedoch mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen und von dieser zu genehmigen. 

 
 

§ 23 
 

Entfernung der Grabmale 
 
(1) Vor Ablauf der Ruhefrist oder der Bezugszeit dürfen Grabmale nur mit vorheri-

ger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei 
Grabmalen im Sinne des § 22 kann die Friedhofsverwaltung die Zustimmung 
versagen. 
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(2) Nach Ablauf der Ruhefrist bei Einzel- und Urnenreihengrabstätten, nach Ablauf 
der Nutzungszeit bei Wahl- und Urnenwahlgrabstätten oder nach der Entzie-
hung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grabmale zu entfernen. 
Geschieht dies nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder 
des Nutzungsrechts, so kann sie die Friedhofsverwaltung gegen Ersatz der 
Kosten entfernen. Der Stadt obliegt keine Aufbewahrungspflicht.  

 
 

VII. Herrichten und Pflege der Grabstätten 
 

§ 24 
 

Allgemeines 
 
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften der §§ 17 ff. hergerichtet 

und dauernd in Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grab-
schmuck. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich von den Grabstät-
ten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 

 
(2) Die Gestaltung der Grabstätten ist dem Gesamtcharakter des Friedhofs, dem 

besonderen Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung 
anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die 
andere Grabstätten und öffentliche Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. 
Bei Plattenbelägen zwischen den Gräbern dürfen die Grabbeete nicht höher 
als die Platten sein. 

 
(3) Für das Herrichten und für die Pflege der Grabstätte hat der nach § 21 Ver-

antwortliche zu sorgen. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ru-
hezeit bzw. des Nutzungsrechts. 

 
(4) Die Grabstätten sind nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts abzu-

räumen; § 21 Abs. 5 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.  
 

(5) Das Herrichten, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen An-
lagen außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwal-
tung. 

 
(6) In Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften (§ 19) ist die gesamte 

Grabfläche zu bepflanzen. Ihre gärtnerische Gestaltung muss den erhöhten 
Anforderungen entsprechend auf die Umgebung abgestimmt werden. 

 
(7) Das Aufstellen von Bänken ist der Friedhofsverwaltung vorbehalten. 
 
 

§ 25 
 

Bepflanzung 
 
Nicht zugelassen sind Grabgebinde aus künstlichen Werkstoffen, Bäume und 
großwüchsige Sträucher. 
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§ 26 

 
Vernachlässigung der Grabpflege 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der 

Verantwortliche auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die 
Grabstätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in 
Ordnung zu bringen. 

 
Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne Weiteres zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweis auf der Grabstätte. 

 
Kommt der Verantwortliche seiner Verpflichtung nicht nach, kann die Grabstät-
te entzogen, abgeräumt, eingeebnet oder eingesät werden. Bei Wahl-
/Urnenwahlgrab-stätten kann die Friedhofsverwaltung in diesem Falle die 
Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen 
oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor dem Entzug des 
Nutzungsrechts ist der Nutzungs-berechtigte schriftlich aufzufordern, die Grab-
stätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht zu 
ermitteln, haben eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweis auf der 
Grabstätte zu erfolgen. In dem Entziehungsbescheid wird der Nutzungsberech-
tigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb 
von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheids zu entfernen. 
Der Verantwortliche ist in den schriftlichen Aufforderungen, der öffentlichen 
Bekanntmachung und dem Hinweis auf der Grabstätte oder dem Grabfeld auf 
die für ihn maßgeblichen Rechtsfolgen hinzuweisen. 

 
(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die 

Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht 
ohne Weiteres zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck 
entfernen. Die Stadt ist zu einer Aufbewahrung nicht verpflichtet. 

 
 

§ 27 
 

Schutz des Baumbestandes 
 
Der Baumbestand der Friedhöfe steht unter besonderem Schutz. Nutzungsberech-
tigte an Grabstätten haben keinen Anspruch auf das Beseitigen von Bäumen oder 
Gehölzen, durch die sie sich in der Nutzung und Pflege der Grabstätte beeinträch-
tigt fühlen. 
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VIII. Leichenhallen 
 

§ 28 
 

Leichenhalle 
 
(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie 

dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung eines An-
gehörigen des Friedhofpersonals oder mit Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung betreten werden. 

 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, 

können die Angehörigen die Verstorbenen während den festgesetzten Zeiten 
sehen. Die Särge sind spätestens eine Viertelstunde vor Beginn der Trauerfei-
er oder der Beisetzung endgültig zu schließen. 

 
(3) Die Särge Verstorbener, die von meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten 

befallen waren, müssen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufge-
stellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung bedürfen zu-
sätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 

 
 

§ 29 
 

Schmucksachen und eingebrachte Gegenstände 
 

(1) Schmucksachen oder andere Wertgegenstände sind im Trauerhaus zurückzu-
behalten. Werden solche Gegenstände den Leichen mitgegeben, übernimmt 
die Stadt keine Verantwortung. 

 
(2) Die mit Fundleichen eingebrachten Gegenstände hat der Friedhofsaufseher 

genau zu verzeichnen und den Hinterbliebenen oder Berechtigten gegen Emp-
fangsbescheinigung auszuhändigen. 

 
 

IX. Vorschriften einzelner Friedhöfe 
 

§ 30 
 

Alter Stadtfriedhof (Waldbachfriedhof) 
 
(1) Auf dem Waldbachfriedhof können Reihengräber ausschließlich als Urnen-

baumgrabstätten eingerichtet werden. Die Möglichkeit zu Belegungen in Wahl-
grabstätten als Erd- und Urnenbestattungen ist möglich. 

 
(2) Soweit Rechtsansprüche auf Bestattungen in Wahlgrabstätten bestehen, wer-

den Belegfristen auf Antrag der Nutzungsberechtigten bis 20 Jahre verlängert, 
sofern eine Zubettung in mindestens 1,50 m Tiefe möglich ist. Soweit eine Be-
stattung wegen Überbelegung nicht möglich ist, kann die Laufzeit der Grabstät-
ten auf Antrag in Form einer Pflegeverlängerung im Sinne des Absatzes 3 er-
weitert werden. 
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(3) Für erhaltenswerte Grabstätten können Patenschaften übernommen werden. 

Durch Übernahme der Patenschaft erhalten Paten und Familienangehörige die 
Möglichkeit, ein Nutzungsrecht an der Grabstätte zu erwerben. Gleichzeitig 
verpflichten sich die Paten zur Grabpflege sowie zum Erhalt und der Unterhal-
tung der Grabanlage. 

 
a) Das Nutzungsrecht an der in Patenschaft übernommenen Grabstätte 

setzt voraus, dass deren Belegung technisch möglich ist. Die Grab-
stätte muss auf 20 Jahre erworben werden. 
 

b) Die Nutzungsgebühr für die Grabstätte ermäßigt sich für Paten um 5 
% je geleistetem Pflegejahr, jedoch maximal um 50 %. 

 
 

(4) Für den Waldbachfriedhof gelten neben § 19 – Grabfelder mit besonderen 
Gestaltungsvorschriften – weitere zusätzliche Gestaltungsvorschriften 
Der Waldbachfriedhof ist ein Gesamtdenkmal von hoher stadtgeschichtlicher 
und kulturhistorischer Bedeutung (Kulturdenkmal gem. § 2 Denkmalschutzge-
setz Baden-Württemberg). Durch seine Anlage und die Vielzahl der kunsthisto-
risch und heimatgeschichtlich bedeutenden Grabmale ist der Waldbachfriedhof 
ein wichtiges Zeugnis der Sepulkralkultur. Wegen der historischen Bedeutung 
und zur Wahrung des Erscheinungsbilds, der Eigenart und der Würde des 
Waldbachfriedhofs in allen Belangen gelten nachfolgende besondere Gestal-
tungsregelungen: 

a) Generelle Regelung 
Auf dem Waldbachfriedhof sind Grabstätten, Einfassungen und sonsti-
ge  
Grabausstattungen so zu gestalten und der Umgebung anzupassen, 
dass die Würde und die historisch gewachsenen Strukturen des Fried-
hofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt 
werden. Es ist Rücksicht auf charakteristische Grabfelder und ge-
schichtlich oder künstlerisch bedeutende Grabmale zu nehmen. 
 
Bei sämtlichen Urnenbaumgräbern und in den Urnenhainen ist das Auf-
stellen eines provisorischen Bestattungskreuzes nicht gestattet. 
 
Ebenso sind die Ablage von Blumen- oder Grabschmuck, das Aufstel-
len von Grablichtern und die Bepflanzung der Beisetzungsflächen nicht 
zulässig. 
Die Ablage von Blumen- oder Grabschmuck sowie das Aufstellen von 
Grablichtern sind bei Urnenbaumgräbern und Urnenhainen nur auf den 
dafür ausgewiesenen Flächen gestattet.  
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b) Grabmale 
Grabmale sind in Anpassung an die historische Situation in Form von 
Holz-, Metall- oder Steinkreuzen, Bildstöcken sowie Natursteinstelen, -
säulen oder -pfeilern in stehender rechteckiger Grundform herzustellen. 
Die Gesamthöhe muss deutlich größer als die Breite sein. Breitsteine 
sind nur bei mehrstelligen Grabanlagen ausnahmsweise zulässig. Find-
linge und felsartige Steine können zugelassen werden.  
Für Grabmale dürfen nur Natursteine sowie Holz und geschmiedetes 
oder gegossenes Metall (Bronze, Messing, Gusseisen) verwendet wer-
den. Zulässig sind nur Natursteine in handwerklich bearbeiteter Ober-
fläche. Polierte oder glänzende Oberflächen sind ausgeschlossen.  
Die provisorischen Bestattungskreuze sind spätestens 24 Monate nach 
der Bestattung oder Beisetzung durch ein dauerhaftes, angemessen 
gestaltetes Grabmal zu ersetzen. 
Schriften, Ornamente, Symbole und Plastiken dürfen auch aus Metall, 
Keramik und Glas hergestellt werden. Porträts und Fotos an Grabmalen 
sind nicht zulässig. 
Liegende Grabmale, sowohl als Ganz- oder Teilabdeckungen, sind 
grundsätzlich nicht zugelassen. Ausnahmen sind Schriftplatten, Kissen-
steine o. ä. mit höchstens 0,35 m² Ansichtsfläche, die je Grabstelle auf-
gelegt werden können. 
Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorder-
seite des Grabmals angebracht sein und sind nur bis zu einer maxima-
len Größe von  
30 cm² zulässig. 

c) Grabeinfassungen/Grabflächen 
Grabeinfassungen müssen aus immergrünen Hecken (z. B. Buchs,  
Eibe, Liguster, Thuja) oder geraden Kantensteinen aus unpoliertem  
Naturstein bestehen. Alle anderen Materialien sind unzulässig. Die  
Höhe der Steineinfassung ab Geländeoberkante darf 6 – 12 cm, die 
Breite 10 -15 cm nicht unter- bzw. überschreiten. Geschweifte Steinein-
fassungen sowie Platteneinfassungen sind nicht zugelassen.  
Grabflächen sind gärtnerisch zu gestalten und zu bepflanzen. Das  
Belegen mit großflächigen Steinplatten, Natursteinsplitt, Kies, Schotter, 
Glas, Holz- oder Kunststoffschnitzeln sowie farbigen Holzspänen ist 
nicht zulässig. 
Die Grabeinfassungen sind spätestens 24 Monate nach der Bestattung 
oder Beisetzung herzustellen.  

d) Reihenurnenbaumgräber/Partnerbaumgräber/Urnenhaine 
Auf dem Waldbachfriedhof sind an ausgewählten Bäumen bzw. Orten 
Beisetzungsflächen für Reihenurnenbaumgräber, Partnerbaumgräber 
und Urnenhaine ausgewiesen. 
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Einheitlich nach Vorgaben gestaltete Gedenksteine/Abdeckplatten in 
der Größe von 15 x 15 cm bei Reihenbaumgräbern bzw. 30 x 15 cm bei 
Partnerbaumgräbern können am Beisetzungsort in Rasen/Wiese bo-
deneben eingebaut werden. An diesen Gräbern sind grundsätzlich kei-
ne individuellen Grabmale, Gedenksteine oder Gedenktafeln zulässig.  
Bei Urnenhainen sind Gedenksteine am Bestattungsplatz nicht zuläs-
sig, die Namensnennung findet ausschließlich an einer Gemeinschafts-
stele statt. 
Die Ablage von Blumen- oder Grabschmuck und die Bepflanzung der 
Beisetzungsflächen sind nicht gestattet. 

e) Familienbaumgräber 
Zur Namensnennung sind hier ausschließlich bodeneben eingebaute 
Natursteinplatten bis zu einer Größe von 30 x 15 cm zulässig. 

 
 

§ 31 
 

Ehrenfriedhof 
 
(1) Im Ehrenfriedhof sind allgemeine Bestattungen nicht zulässig. Er dient der Bei-

setzung von Gefallenen oder solcher Personen, die an den Folgen eines 
Kriegsleidens verstorben sind. 

 
(2) Die Anlage und Pflege der Gräber obliegt der Stadt. Die Vorschriften der Ab-

schnitte III bis VI finden keine Anwendung. 
 
 

X. Schlussvorschriften 
 

§ 32 
 

Alte Rechte 
 
(1) Bei Grabstätten, über welche die Stadt bei Inkrafttreten dieser Friedhofsord-

nung bereits verfügt hat, richten sich die Nutzungsrechte an Wahlgräbern und 
die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 

 
(2) Soweit in den ehemals selbständigen, im Rahmen der Ortschaftsverfassung in 

die Stadt Offenburg eingegliederten Ortschaften Bohlsbach, Bühl, Elgersweier, 
Griesheim, Rammersweier, Waltersweier, Weier, Windschläg und Zunsweier, 
in Abweichung von dieser Satzung andere Festsetzungen über die Maße von 
Grabmalen bestehen, gelten diese Vorschriften weiter, es sei denn, sie wider-
sprechen den Bestimmungen des Bestattungsgesetzes. 
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§ 33 
 

Ausnahmen 
 

Zur Vermeidung unbilliger Härten können Ausnahmen von dieser Friedhofssatzung 
zugelassen werden. 
 
 

§ 34 
 

Haftung 
 

Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch die nicht satzungsgemäße Benutzung 
der Friedhöfe, ihrer Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oder Tiere 
entstehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. 
Ferner ist die Haftung bei Diebstahl und Grabschändung sowie bei Schäden auf-
grund höherer Gewalt ausgeschlossen. 
 
 

§ 35 
 

Bestattungsgebühren 
 

Die Gebühren für die Benutzung der städtischen Friedhöfe werden nach der Sat-
zung der Stadt Offenburg (Friedhofsgebührenordnung) in der jeweils geltenden 
Fassung erhoben. 

 
 

§ 36 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung und § 
49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig: 

 
a) den Friedhof entgegen der Vorschriften des § 4 betritt 

 
b) entgegen § 5 Abs. 1 sich als Besucher nicht ruhig und der Würde des 

Ortes entsprechend verhält 
 

c) entgegen § 5 Abs. 3 
- die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Kinderwagen und 

Rollstühle, Rollatoren sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung, der 
für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden und Fahrzeuge zur 
Beförderung von Erde oder Pflanzen befährt 

- Waren aller Art, insbesondere Blumen, Kränze und Grabsteine, anbie-
tet, Druckschriften und Ähnliches verteilt oder anbietet sowie Dienste 
aller Art anbietet 

- an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattungsstelle stö-
rende Arbeiten ausführt 
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- den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten verun-
reinigt oder beschädigt 

- fremde Gräber oder Anlagen betritt und Blumen, Sträucher und Zweige 
abreißt 

- Denkmäler oder Umfassungsmauern beschädigt oder be-
schmutzt sowie Abraum außerhalb der hierfür vorgesehenen 
Plätze ablegt 

- Tiere, ausgenommen Blindenhunde, mitbringt 
- Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen - außer zu privaten Zwecken - 

erstellt und verwertet 
- lärmt, spielt oder lagert 

 
d) entgegen § 5 Abs. 4 Totengedenkfeiern ohne Genehmigung der Fried-

hofsverwaltung durchführt 
 

e) entgegen § 6 gewerbliche Arbeiten ohne vorherige Zulassung durch-
führt 
 

f) entgegen § 20 Abs. 1 und 3 Grabmale ohne oder abweichend von den 
eingereichten bzw. genehmigten Grabmalanträgen errichtet oder ent-
gegen § 23 Abs. 1 entfernt 
 

g) entgegen § 21 Abs. 3 Grabmale und sonstige bauliche Anlagen nicht 
standsicher fundamentiert und befestigt oder sie entgegen § 21 Abs. 4 
nicht in verkehrssicherem Zustand hält 
 

h) entgegen § 26 Grabstätten nicht ordnungsgemäß herrichtet, pflegt oder 
einer Aufforderung zur Herrichtung nicht rechtzeitig nachkommt 
 

i) gegen § 30 nach vorheriger Aufforderung erneut den Gestaltungsvor-
schriften des Waldbachfriedhofs verstößt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von mindestens 5 € bis zu 
höchstens 1.000 €, im Falle der fahrlässigen Begehung mit höchstens 500 € 
geahndet werden. 

 
 

§ 37 
 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt am 01.04.2017 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der Stadt Offenburg vom 22.07.2013  
außer Kraft. 
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